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Der Vorhang zu und alle 
Fragen offen….
Mit der Abbildung von Emissionsrechten im
Jahresabschluss betritt der Bilanzierende
Neuland. Obwohl der Handel mit Emissi-
onsrechten offiziell am 1.1.2005 gestartet
ist, sind leider noch längst nicht alle steuer-
lichen und bilanziellen Fragestellungen ge-
klärt. Zur handelsrechtlichen Abbildung
von Emissionsrechten gibt es eine Vielzahl
von Auffassungen. 

Auch das IDW hat jüngst den Entwurf einer
Stellungnahme zur Bilanzierung von
Schadstoffemissionsrechten nach HGB
(IDW ERS HFA 15) vorgelegt. Wenngleich
im Schrifttum zum Teil abweichende Auf-
fassungen geäußert werden, weist der
IDW-Entwurf in die richtige Richtung. Lei-
der sieht aber die Finanzverwaltung die
Dinge derzeit noch anders. 

Sollte das Bundesfinanzministerium bei
seiner jüngst im Entwurf eines BMF-
Schreibens dargelegten steuerlichen Sicht-
weise bleiben, dürften Handels- und Steu-
erbilanz kaum zur Deckung zu bringen
sein, was dem Maßgeblichkeitsgrundsatz
widersprechen würde. 

Unabhängig von der gewählten Bilanzie-
rungstechnik sollten Abschlussersteller da-
her die angewandten Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden im Anhang ange-
messen dokumentieren.

International liegen zwar durch den sog. IF-
RIC 3 feste Vorgaben für eine Bilanzierung
nach IFRS vor, allerdings stehen diese
Vorgaben im Kreuzfeuer der Kritik, vor al-
lem im Hinblick auf die durch die Bewer-
tungsregeln induzierte Volatilität der 
Jahresergebnisse. 

Diese Gemengelage stellte diejenigen, die
ggf. bereits im Jahresabschluss 2004, zu-
mindest aber im Jahresabschluss und in
den Quartalsabschlüssen des Jahres 2005
Emissionsrechte bilanzieren müssen, vor
ernste Herausforderungen.  

Bilanzielle Abbildung von
Emissionsrechten nach 
handels- und steuerrechtli-
chen Vorschriften -
rechtlicher Rahmen und 
Anwendung der GoB
Weil es, wie bei den meisten neuen Bilan-
zierungssachverhalten, an konkreten na-
tionalen und europäischen Vorgaben fehlt,
muss der Bilanzierende, ausgehend von
den rechtlichen Rahmenbedingungen des
Cap and Trade-Systems (siehe Teil I die-
ses Beitrags), die allgemeinen Bilanzie-

rungs- und Bewertungsregeln sowie die
Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung zurate ziehen.

Wesentlicher Eckpunkt ist dabei die Tatsa-
che, dass jedes Emissionsrecht den Anla-
genbetreiber dazu berechtigt, jeweils 1
Tonne CO2-Äquivalente in die Luft zu pu-
sten. Die erforderlichen „Persilscheine“ er-
hält der Anlagenbetreiber zum einen im
Rahmen der kostenlosen staatlichen Zutei-
lung. Hier hat die Deutsche Emissionshan-
delsstelle Ende Dezember 2004 die ent-
sprechenden Bescheide erlassen und die
Emissionszertifikate für die Jahre 2005 bis
2007 zugewiesen. 
Allerdings werden den Anlagenbetreibern
die Zertifikate jeweils erst per 28.2. des
Jahres und nur in jährlichen Raten auf

ihrem Anlagenkonto gutgeschrieben. Zum
anderen besteht die Möglichkeit, Emissi-
onsrechte am Markt zu kaufen. Für die Bi-
lanzierung ist auch die Pflicht zu beachten,
am 30.4. des Folgejahres so viele Emissi-
onsrechte abzugeben, wie CO2-Mengen im
abgelaufenen Jahr freigesetzt wurden.

Ansatz der Emissionsrechte

Nach überwiegender Auffassung sind
Emissionszertifikate als immaterielle Wirt-
schaftgüter zu klassifizieren; sie stellen ein
konzessionsähnliches Recht dar. 

Die Frage, ob die Zertifikate dem Anlage-
oder Umlaufvermögen zuzuordnen sind,
gewinnt damit besondere Brisanz, da sich
bei Zuordnung zum Anlagevermögen ein
Ansatz der Zertifikate gemäß § 248 Abs. 2
HGB bzw. § 5 Abs. 2 EStG verbieten wür-
de; nur entgeltlich erworbene immaterielle
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens
dürfen aktiviert werden; die erstmalige Zu-
teilung der Emissionsrechte an die Unter-
nehmen Ende 2004 erfolgte jedoch unent-
geltlich. 

Während das BMF die kostenfrei ausgege-
benen Emissionsrechte in Anlehnung an
Güterfernverkehrsgenehmigungen als An-
lagevermögen ansehen will, plädiert das
handelsrechtliche Schrifttum einhellig für
einen Ausweis als Umlaufvermögen. Einig-
keit zwischen BMF und IDW besteht nur
bei den entgeltlich am Markt erworbenen
Rechten, die zwingend als Umlaufvermö-
gen auszuweisen sind; der Ausweis kann –
je nach Verwendungszweck – unter den
Vorräten oder den sonstigen Vermögens-
gegenständen erfolgen. 

U.E. ist nur eine generelle Zuordnung der
Emissionsrechte zum Umlaufvermögen
plausibel. Anlagevermögen wird ge-
braucht, Umlaufvermögen wird verbraucht;
zudem haben die Emissionsrechte re-
gelässig nur für eine sehr kurze Ver-
weildauer im Unternehmen, da bis zum
30.04 des Folgejahres, Rechte in Höhe der
getätigten Emissionen abgegeben werden
müssen. 

Erstmaliger Ausweis

Trefflich diskutieren lässt sich auch der
Zeitpunkt der erstmaligen Erfassung der
kostenlosen Emissionsrechte. Da die Zu-
teilung durch Bescheid bereits im Dezem-
ber 2004 erfolgte, liegt es u.E. nahe, den
Zuteilungsanspruch bereits im Jahresab-
schluss 2004 zu berücksichtigen. 

Im Hinblick auf die ratierliche, jeweils per
28.2. des Jahres erfolgende Verbuchung
der Emissionsrechte auf dem Konto des
Anlagenbetreibers, sprechen sich hinge-
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gen das BMF und das IDW für eine Einbu-
chung nur der für das jeweilige Jahr zuge-
teilten Emissionsrechte im Jahr der Einbu-
chung aus, also erstmals im Jahr 2005. 

Bewertung der 
Emissionsrechte
Auch die Zugangsbewertung der Emissi-
onsrechte bietet Spielräume. Denkbar ist
einerseits ein Ansatz unentgeltlich zuge-
teilter Rechte mit dem Erinnerungswert.
Damit nähert man sich zumindest betrags-
mäßig der Auffassung des BMF, bei der
wegen der Zuordnung der Rechte zum An-
lagevermögen gar keine Bilanzierung, son-
dern lediglich die Aufnahme ins Inventar
erfolgt.

Andererseits soll nach Ansicht des IDW ein
wahlweise ebenfalls möglicher Ansatz der
Emissionsrechte zum Marktwert im Zu-
gangszeitpunkt zu einem besseren Ein-
blick in die Vermögenslage führen. In die-
sem Fall ist es jedoch zwingend erforder-
lich, korrespondierend einen Sonderposten
für unentgeltlich ausgegebene Emissions-
rechte zu passivieren (Ertragsneutralisie-
rung). 

Denn eine unmittelbare Ertragsrealisierung
muss unterbunden werden, da die unent-
geltliche Ausgabe der Emissionsrechte nur
bezweckt, dass die Anlagenbetreiber ihrer
Verpflichtung zur Abgabe von Emissions-
rechten nach Maßgabe der jährlichen
Emissionen ohne zusätzliche wirtschaftli-
che Belastungen nachkommen können.
Der mit der unentgeltlichen Ausgabe der
Rechte gewährte Vorteil sollte daher nur
nach Maßgabe der Entstehung der Auf-
wendungen ergebniswirksam werden.

Im Rahmen der Folgebewertung der Emis-
sionsrechte im Jahresabschluss scheidet
eine planmäßige Abschreibung aus.
Außerplanmäßige Abschreibungen nach
dem Niederstwertprinzip sind nur bei ei-
nem Erstansatz zum Marktpreis vorstell-
bar. In diesem Fall ist korrespondierend
der passive Sonderposten ertragswirksam
aufzulösen. Analog ist bei späteren
Wertaufholungen zu verfahren.
Im Rahmen der Zugangs- und Folgebewer-
tung ergeben sich demnach – unabhängig
von der Art des Ausweises – keine Ge-
winnauswirkungen. Wer die Bilanz im Hin-
blick auf die Eigenkapitalquote und Basel II
nicht verlängern will, kann u.E. getrost auf
den Ansatz zum Erinnerungswert zurück-
greifen.Nur so lassen sich zudem – sollte
das BMF an seiner bisherigen Auffassung
festhalten – Handels- und Steuerbilanz,
wenn schon nicht ausweis-, so doch zu-
mindest zahlenmäßig annähernd in Übe-
reinstimmung bringen. 

Handel mit Emissionsrechten 

Soweit entgeltlich erworbene Emissions-
rechte wieder am Markt verkauft werden,
ist dieser Vorgang voll ergebniswirksam.
Bei den unentgeltlich zugeteilten Rechten
ist hingegen ein Verkauf nach der u.E. zu-

treffenden Auffassung des IDW nur beim
Ansatz der Zeitwerte im Zugangszeitpunkt
ergebniswirksam. Wurde hingegen der Er-
innerungswert angesetzt, so ist der Ver-
äußerungsgewinn bis zur Höhe des Zeit-
wertes der Emissionsrechte im Zugangs-
zeitpunkt durch Bildung eines passiven
Sonderpostens zu neutralisieren. Nur so-
weit der Verkaufspreis über dem damali-
gen Zeitwert liegt, ergeben sich Ergebnis-
wirkungen. 

Demgegenüber will der Bundesfinanzmini-
ster jedweden Handelsgewinn als realisiert
und damit auch der Besteuerung unterlie-
gend ansehen. Dies führt insbesondere bei
einem abweichenden Wirtschaftsjahr zu
äußerst unbefriedigenden Ergebnissen,
die die wirtschaftliche Realität nicht zutref-
fend abbilden.

Verpflichtung zur Abgabe 
von Emissionsrechten
Die Verpflichtung, am 30.4. jeden Jahres
Zertifikate in Höhe der getätigten Emissio-
nen des abgelaufenen Kalenderjahres ab-
zugeben, führt nach herrschender Meinung
zur Bilanzierung einer Rückstellung für un-
gewisse Verbindlichkeiten nach den
Grundsätzen für Sachleistungsverpflich-
tungen.
Soweit das Unternehmen am Stichtag über
Zertifikate verfügt – sei es durch Zuteilung,
sei es durch Ankauf – ist deren Buchwert
für die Rückstellungsbewertung maßge-
bend. Soweit dabei für unentgeltlich zuge-
teilte Emissionsrechte der Zeitwertansatz
gewählt wurde, ist korrespondierend der
passivierte Sonderposten ertragswirksam
aufzulösen. Die zur Erfüllung der Abgabe-
verpflichtung noch fehlenden Emissions-
rechte sind mit ihrem Stichtagszeitwert bei
der Rückstellungsbemessung zu berück-
sichtigen. 
Das BMF sieht im Übrigen, soweit Emissi-
onsrechte vorhanden sind, statt der Rück-
stellungsbildung den Ausweis einer Ver-
bindlichkeit als geboten an. Abgesehen
von der Ausweisfrage, ergeben sich hier-
durch keine Konsequenzen für die Vermö-
gens- und Ertragslage.

Nicht rückstellungsfähig sind im Übrigen
die Zahlungsverpflichtungen für per 30.4.
nicht vorhandenen Emissionsrechte in
Höhe von 40 t / Tonne (ab 2008 100 t /
Tonne). Soweit derartige Zahlungen
tatsächlich anfallen, stellen sie laufenden
Periodenaufwand dar, der auch steuerlich
abzugsfähig ist; ein Fall nicht abziehbarer
Betriebsausgaben liegt nicht vor.

Bilanzielle Abbildung von
Emissionsrechten nach IFRS
Auch international ist die Diskussion über
die bilanziellen Konsequenzen des Emissi-
onshandels noch voll im Gange. Der Inter-

pretationsentwurf „IFRIC Interpretation 3:
Emission Rights“ wurde zwar im Dezember
2004 verabschiedet, sieht sich aber hefti-
ger Kritik ausgesetzt. 

Weil die Emissionsrechte und der korre-
spondierende passive Rechnungsabgren-
zungsposten mit dem Marktwert im Zu-
gangszeitpunkt bewertet werden, die
Rückstellungsbildung aber zum Marktwert
am Abschlussstichtag erfolgt, kann die Bi-
lanzierung nach IFRIC 3 zu erratischen Er-
gebniswirkungen im Jahresabschluss
führen. 

Allerdings ist IFRIC 3 erst für Geschäftsjah-
re, die nach dem 1.3.2005 beginnen, ver-
bindlich anzuwenden; für europäische Un-
ternehmen setzt die zwingende Anwen-
dung zusätzlich eine Verbindlichkeitser-
klärung durch die Europäische Union vor-
aus, die derzeit völlig ungewiss ist. 

Von der durchaus möglichen freiwilligen
Anwendung des IFRIC 3 kann vor diesem
Hintergrund nur abgeraten werden, zumal
auch die zugrunde liegenden Standards für
immaterielle Vermögensgegenstände und
öffentliche Zuschüsse derzeit überarbeitet
werden.

Umsatzsteuerliche Behand-
lung des Emissionshandels
Die umsatzsteuerliche Beurteilung des
Emissionshandels ist durch das BMF-
Schrei-ben vom 2.2.2005 weitgehend ge-
klärt. Die Ausgabe der Berechtigungen für
die Freisetzung von Treibhausgasen er-
folgt durch die nach Landesrecht zuständi-
ge Behörde und ist als hoheitlicher Akt, der
ohne Entgelt und nicht durch einen Unter-
nehmer erfolgt, nicht umsatzsteuerbar;
dies schließt auch die unvermeidlichen
Verwaltungsgebühren mit ein.

Der Handel mit Emissionszertifikaten un-
terliegt als sonstige Leistung den allgemei-
nen umsatzsteuerlichen Regeln für die
Übertragung von Rechten. Der Leistungs-
ort liegt nach § 3a Abs. 4 Nr. 1 UStG regel-
mäßig dort, wo der Leistungsempfänger
seinen Sitz bzw. eine Betriebsstätte hat. 

Verkäufe von Zertifikaten nicht im Inland
ansässiger Unternehmer an Inländer zie-
hen den Übergang der Steuerschuldner-
schaft auf den Leistungsempfänger gem. §
13b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 2 UStG
nach sich. Für den Vorsteuerabzug gelten
die allgemeinen Voraussetzungen des § 15
UStG.

Der Handel mit Derivaten auf Zertifikate,
z.B. Futures und Optionen, löst nur inso-
weit Umsatzsteuer aus, als es tatsächlich
zur Übertragung von Emissionsrechten
kommt, was regelmäßig nicht der Fall ist.

Die VRT hat zur fortlaufenden Erörterung der beim Emissionshandel anstehenden
rechtlichen und steuerlichen Fragen einen regelmäßigen VRT-Jour fixe „Emissionshan-
del“ ins Leben gerufen. Näheres unter www.vrt.de. Teil 1 dieses Beitrags erschien in
der Infoline 1/2005 (als pdf-Datei verfügbar unter www.bfd.de)


